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Der große Vereinsratgeber
Vereine rechtssicher gründen und führen

In Deutschland gibt es über 600.000 Vereine, die das gesellscha�tliche Leben
bereichern. »Der große Vereinsratgeber« ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk 
für alle, die einen Verein gründen oder leiten möchten. Dieses Buch bietet um-
fassende Informationen und praxisnahe Tipps, um die rechtlichen Anforderungen 
und organisatorischen Herausforderungen eines Vereins erfolgreich zu meistern.

Inhalt:

•  Bedeutung und Erscheinungsformen des Vereins: Erfahren Sie alles über die
verschiedenen Arten von Vereinen und ihre gesellscha�tliche Bedeutung.

•  Gründung des eingetragenen Vereins: Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Gründung 
eines Vereins, von der Satzungserstellung bis zur Eintragung ins Vereinsregister.

•  Mitgliedscha�t im Verein: Rechte und Pfl ichten der Mitglieder, Aufnahmeverfahren 
und Beendigung der Mitgliedscha�t.

•  Mitgliederversammlung: Durchführung und Beschlussfassung.

•  Vorstand: Aufgaben, Befugnisse und Ha�tung des Vorstands.

•  Ha�tung des Vereins: Rechtliche Grundlagen und Ha�tungsfragen.

•  Datenschutz im Verein: Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

•  Ende des Vereins: Aufl ösung und Liquidation des Vereins.

Besondere Nützlichkeit für Cannabis-Vereine:

Dieser Ratgeber ist besonders wertvoll für Cannabis-Vereine, die sich in einem 
rechtlich sensiblen Bereich bewegen. Er bietet:

•  Rechtssicherheit: Detaillierte Informationen zur rechtssicheren Gründung und 
Führung eines Vereins, um rechtliche Fallstricke zu vermeiden.

•  Datenschutz: Wichtige Hinweise zur Einhaltung der DSGVO, die für Cannabis-
Vereine von besonderer Bedeutung ist.

•  Steuerliche Vorteile: Erläuterungen zu steuerlichen Vergünstigungen und
Gemeinnützigkeit, die auch für Cannabis-Vereine relevant sein können.

•  Mitgliedscha�t und Ha�tung: Klare Regelungen zur Mitgliedscha�t und Ha�tung,
um die Vereinsarbeit transparent und sicher zu gestalten.
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Vorwort 

Vereine kommen und gehen. Aber es kommen immer mehr als ge-
hen. Nirgendwo gibt es so viele Vereine wie in Deutschland – mehr 
als 600.000 sind es inzwischen, mit insgesamt über 50 Millionen Mit-
gliedern. Besonders beliebt sind Sportvereine. Über 90.000 werden 
gezählt, jeder Fünfe verbringt dort seine Freizeit. Daneben haben 
vor allem kulturelle Vereine eine große Bedeutung. Und 95 % der ge-
meinnützigen Organisationen sind ebenfalls als Vereine organisiert. 

Grundlage des Vereinslebens ist die ehrenamtliche Tätigkeit der Mit-
glieder und der Verantwortlichen. Dieses bürgerschafliche Engage-
ment leistet einen unschätzbaren Beitrag für das gesellschafliche 
Leben. Vereine engagieren sich in den verschiedensten Bereichen und 
vertreten die unterschiedlichsten gesellschaflichen Interessen. Sie 
übernehmen ehrenamtlich eine Vielzahl sozialer, kultureller, sport-
licher oder gesellschaflicher Aufgaben, die sonst entweder gar nicht 
oder aber mit deutlich höherem fnanziellen und bürokratischen 
Aufwand durch staatliche Einrichtungen geleistet werden müssten. 
Für die Mitglieder bestehen in Vereinen viele Möglichkeiten, sich 
aktiv zu betätigen und ihren Interessen nachzugehen. Vereine über-
nehmen für junge Menschen Erziehungs- und Betreuungsaufgaben 
und entlasten mithin auch die Familie. Sie bieten Jugendlichen viele 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und fördern unmittelbar oder 
mittelbar deren Persönlichkeitsbildung. 

Dieser Ratgeber will allen, die in einem Verein ehrenamtlich tätig 
oder Mitglied sind, wichtige Informationen darüber geben, wie die-
ses in der Praxis so wichtige Rechtsgebilde funktioniert. Von der 
Gründung des Vereins bis zu seiner Aufösung werden alle Fragen 
erörtert, mit denen die Verantwortlichen und die Vereinsmitglieder 
tagtäglich konfrontiert werden. Dabei geht es insbesondere um die 
einzelnen Phasen der Vereinsgründung, den Erwerb und das Ende 
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| Vorwort 

der Mitgliedschaf im Verein, die Rechte und Pfichten der Mit-
glieder und deren Hafung, die Rechte der Mitgliederversammlung 
und ihren Ablauf, den Vereinsvorstand, dem die Vertretung und 
Geschäfsführung des Vereins obliegt, die Hafung des Vereins und 
der Vereinsorgane, den Datenschutz im Verein und nicht zuletzt um 
steuerliche Fragen hinsichtlich des ehrenamtlichen Engagements. 

Hilfreich ist dieser Ratgeber auch für Personen außerhalb des Ver-
eins, die es mit Vereinen zu tun haben (z.B. Handwerker, Mieter der 
Vereinsgaststätte) und die ebenfalls wissen müssen, wie ein Verein 
»tickt«. 

Eine erfolgreiche Vereinsarbeit wünscht Ihnen 

Dr. Otto N. Bretzinger 
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1 Bedeutung und Erscheinungsformen 
des Vereins 

In Deutschland gibt es eine unüberschaubare Zahl von Vereinen mit 
den unterschiedlichsten  Erscheinungsformen und Zielsetzungen. Es 
bestehen allein über 600.000 eingetragene Vereine. Vereine sind ein 
wesentlicher Teil des kulturellen Lebens. Grundlagen jedes Vereins 
sind die ehrenamtliche Tätigkeit und das soziale Engagement seiner 
Mitglieder. 

1.1 Wesensmerkmale des Vereins 
Das Grundgesetz garantiert in Artikel  9 die Vereinigungsfreiheit. 
Danach haben alle Deutschen das Recht, Vereine und Gesellschaf-
ten zu gründen. Nur Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tä-
tigkeiten den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völker-
verständigung richten, sind verboten. 

Das Vereinsrecht in Deutschland ist öfentlich-rechtlich und privat-
rechtlich geregelt. 

� Das im Vereinsgesetz geregelte öfentliche Vereinsrecht hat die 
rechtliche Stellung des Vereins zum Staat zum Gegenstand. Darin 
ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen gegen Vereine, die 
die Vereinsfreiheit missbrauchen, staatlich eingeschritten werden 
und wann ein Verein verboten werden kann. 

� Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sind in den §§ 21 bis 79 die 
Rechtsverhältnisse des Vereins geregelt. Die Vorschrifen enthal-
ten Bestimmungen über Rechtsfähigkeit, Verfassung, Vorstand, 
Mitgliederversammlung, Mitgliederrechte (und andere Satzungs-
angelegenheiten), Hafung, Aufösung, Liquidation und Eintra-
gung in das Vereinsregister. 

Nur das öfentliche Vereinsrecht erklärt, was unter einem Verein zu 
verstehen ist. Danach ist ein Verein im Sinne des Vereinsgesetzes 
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1 | Bedeutung und Erscheinungsformen des Vereins 

ohne Rücksicht auf die Rechtsfolgen jede Vereinigung, zu der sich 
eine Mehrheit natürlicher oder juristischer Personen für längere Zeit 
zu einem gemeinsamen Zweck freiwillig zusammengeschlossen und 
einer organisierten Willensbildung unterworfen hat. 

Bürgerlich-rechtlich ist dagegen der Begrif des Vereins nicht festge-
legt. Die Gerichte beschreiben die Wesensmerkmale des bürgerlich-
rechtlichen Vereins als 

� einen freiwilligen Zusammenschluss mehrerer Personen, 

� der auf eine gewisse Dauer angelegt ist, 

� einen gemeinsamen Zweck verfolgt, 

� nach seiner Satzung körperschaflich organisiert ist, 

� einen Gesamtnamen führt und 

� auf einen wechselnden Mitgliederbestand angelegt ist, als Verei-
nigung also unabhängig vom Wechsel der Mitglieder besteht. 

Der Zusammenschluss von Personen im Verein kann entweder auf 
unbestimmte Zeit oder auf eine gewisse Dauer angelegt sein. Nicht 
als »Verein« anzusehen sind damit lediglich kurzfristige Personenzu-
sammenschlüsse. Der gemeinsame Zweck, den der bürgerlich-recht-
liche Verein verfolgen muss, kann wirtschaflicher oder nichtwirt-
schaflicher Art sein (vgl. dazu 1.3.1). Die nach der Vereinssatzung 
notwendige körperschafliche Organisation setzt voraus, dass der 
Verein im Wesentlichen durch seine Organe, in jedem Fall mindes-
tens durch die Mitgliederversammlung und den Vorstand, handelt. 
Die Mitglieder des Vereins müssen nach außen als eine Einheit auf-
treten, über die Angelegenheiten des Vereins muss die Mehrheit der 
Mitglieder beschließen und der Verein muss nach außen und innen 
durch den Vorstand vertreten werden. 

Achtung: Keine Bedeutung hat, ob der Verein die Rechtsfähigkeit 
besitzt, also als solcher Träger von Rechten und Pfichten ist. Auch 
der nicht eingetragene Verein erfüllt somit die Merkmale des Ver-
eins. 
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1.2 Bedeutung des Vereins 
Nirgendwo gibt es so viele Vereine wie in Deutschland. Hier haben 
Vereine eine große gesellschafliche Bedeutung. Besonders beliebt 
sind Sportvereine. Jeder fünfe Bundesbürger verbringt dort seine 
Freizeit. Daneben haben vor allem kulturelle Vereine wie beispiels-
weise Musik- und Gesangs- und Heimatvereine, Umwelt- und Na-
turschutzvereine sowie Förder- und Trägervereine große Bedeutung. 
Vor allem im ländlichen Bereich ist in den Gemeinden das Vereins-
leben nicht wegzudenken. 

� Wesentliche Bedeutung im Vereinsleben hat die ehrenamtliche 
Tätigkeit von Vereinsmitgliedern. Sie nehmen unentgeltlich 
Aufgaben im Verein wahr und leisten damit einen wesentlichen 
Beitrag für das gesellschafliche Leben. Vor allem das kulturelle 
Leben wird durch Vereine bereichert. 

� Für die Mitglieder bestehen in den Vereinen viele Möglichkeiten, 
sich aktiv zu betätigen und ihren Interessen nachzugehen. Kon-
takte und Freundschafen können gebildet und vertief werden. 

� Vereine übernehmen für junge Menschen Erziehungs- und Be-
treuungsaufgaben und entlasten mithin auch die Familie. Sie bie-
ten Jugendlichen viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und 
fördern unmittelbar oder mittelbar deren Persönlichkeitsbildung. 

� Vereine engagieren sich in den verschiedensten Bereichen und 
vertreten die unterschiedlichsten gesellschaflichen Interessen. 
Sie übernehmen ehrenamtlich eine Vielzahl sozialer, kultureller, 
sportlicher oder gesellschaflicher Aufgaben, die sonst entwe-
der gar nicht oder aber mit deutlich höherem fnanziellen und 
bürokratischen Aufwand durch staatliche Einrichtungen geleistet 
werden müssten. 

� Vor allem auf kommunaler Ebene wirken Vereine auch an der 
politischen Willensbildung mit. Nicht zuletzt wird durch sie auch 
das Bewusstsein für gesellschafliche, soziale und wirtschafliche 
Probleme geweckt. 
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1 | Bedeutung und Erscheinungsformen des Vereins 

1.3 Erscheinungsformen des Vereins 
Nach ihrem Zweck wird zwischen nicht wirtschaflichen und wirt-
schaflichen Vereinen unterschieden. Der nicht wirtschafliche Ver-
ein wird auch als Idealverein bezeichnet. 

Achtung: Die Unterscheidung zwischen Idealvereinen und wirt-
schaflichen Vereinen ist deshalb von Bedeutung, weil nur Idealver-
eine ihre Rechtsfähigkeit durch Eintragung ins Vereinsregister erlan-
gen können (§  21 BGB). Dagegen können wirtschafliche Vereine 
die Rechtsfähigkeit grundsätzlich nur durch staatliche Verleihung 
erwerben. 

Nach ihrer Stellung im Rechtsleben sind rechtsfähige und nicht 
rechtsfähige Vereine zu unterscheiden. 

1.3.1 Nicht wirtschaflicher (Idealverein) und 
wirtschaflicher Verein 

Der nicht wirtschafliche Verein bzw. der sogenannte Idealverein 
ist die typische Form eines Vereins. Dabei handelt es sich um einen 
Zusammenschluss von mehreren Personen unter einem Vereinsna-
men, der freiwillig und auf eine gewisse Dauer angelegt ist, einen 
gemeinschaflichen nicht wirtschaflichen (ideellen) Zweck verfolgt, 
einen Vorstand hat, der den Verein vertritt, und der nach der Sat-
zung körperschaflich organisiert ist, also unabhängig vom Wechsel 
der Mitglieder besteht. 

Ein Idealverein ist ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirt-
schaflichen Geschäfsbetrieb gerichtet ist (§  21 BGB). Dagegen 
handelt es sich um einen wirtschaflichen Verein, wenn dieser un-
ternehmerisch tätig ist. Dabei muss nicht beabsichtigt sein, dadurch 
Gewinne zu erzielen. 

Maßgebend dafür, ob der Verein nicht wirtschaflich oder wirtschaf-
lich tätig ist, ist der in der Satzung des Vereins enthaltene Zweck und 
die beabsichtigte bzw. tatsächlich ausgeübte Betätigung des Vereins. 
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Entscheidend ist in diesem Zusammenhang der Hauptzweck des 
Vereins. Keine wirtschafliche Zielsetzung hat deshalb ein Verein, 
wenn sein Zweck auf die ideelle Förderung seiner Vereinsmitglie-
der gerichtet ist und er nebenbei den Mitgliedern auch materielle 
Vorteile bietet. Die wirtschafliche Betätigung muss aber dem ideel-
len Hauptzweck eindeutig untergeordnet sein (sogenanntes Neben-
zweckprivileg). 

» Der Fußballverein als nicht wirtschaflicher Verein betreibt in 
seinem Vereinsheim ein Restaurant. Hauptzweck bleibt die För-
derung des Sports, Nebenzweck ist eine wirtschafliche Betäti-
gung. 

Ob eine wirtschafliche Betätigung des Vereins vorliegt, wird in der 
Praxis anhand typologischer Kriterien bestimmt. Danach handelt es 
sich in folgenden Fällen um einen wirtschaflichen Verein: 

� Der Verein wird über den vereinsinternen Bereich hinaus un-
ternehmerisch tätig. Es liegt also eine planmäßige, auf Dauer 
angelegte und nach außen gerichtete unternehmerische Tätigkeit 
vor, um für den Verein oder seine Mitglieder Vorteile zu erlangen 
(z.B. Vermietung von Ferienwohnungen). 

� Der Verein bietet seinen Mitgliedern dauerhafe Leistungen gegen 
Entgelt an, wobei das Entgelt auch im Mitgliedsbeitrag enthalten 
sein kann (beispielsweise Buchgemeinschafen, Erwerb und Ver-
mietung von Wohnungen an Mitglieder). 

� Der Verein betreibt eine genossenschafliche Kooperation. Ein 
wirtschaflicher Verein liegt also auch dann vor, wenn Vereins-
mitglieder unternehmerische Tätigkeiten auf den Verein verla-
gern (z.B. Einkaufsgemeinschafen, Funktaxizentralen, Abrech-
nungsstellen für Ärzte). 
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» Als wirtschafliche Vereine werden angesehen der Verein zum 
Betrieb eines Fitnessstudios oder einer Kletterhalle, ein Verein 
zur Vergabe von Unterkünfen an Feriengäste, eine Einsatzzen
trale für Gewerkschafsmitglieder, die den preisgünstigen 
Erwerb von Bedarfsgütern vermitteln soll, ein Verein zur Durch
führung von Filmvorführungen gegen Entgelt. 

Als Idealvereine werden angesehen Kunstvereine, Gesangs und 
Musikvereine, religiöse Vereine, Sportvereine, Mietervereine, 
Haus und Grundbesitzervereine, Lohnsteuerhilfevereine, ein 
Verein zum Zwecke des Erwerbs und der teilweisen Vermietung 
eines Vereinshauses, CarsharingVereine. 

Achtung: Die nachfolgende Darstellung des Vereinsrechts befasst 
sich im Wesentlichen mit dem Idealverein. 

1.3.2 Rechtsfähige Vereine und Vereine ohne Rechts-
persönlichkeit 

Der nicht wirtschafliche Verein (Idealverein) erwirbt die Rechts
fähigkeit mit Eintragung in das Vereinsregister. Der wirtschafliche 
Verein erwirbt die Rechtsfähigkeit grundsätzlich erst durch staat
liche Verleihung. Rechtsfähige Vereine sind allerdings in der Praxis 
eher selten zu fnden. 

Unter der Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit zu verstehen, Träger von 
Rechten und Pfichten zu sein. Der rechtsfähige Verein kann also als 
solcher Verträge abschließen, Vermögen erwerben, Forderungen er
langen, Erbe sein, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

Ab 2024 gibt es neben dem rechtsfähigen Verein den Verein ohne 
Rechtspersönlichkeit und eine gesetzliche Unterscheidung zwischen 
dem wirtschaflichen und dem nichtwirtschaflichen Verein ohne 
Rechtspersönlichkeit. 

� Für die nicht in das Vereinsregister eingetragenen Vereine, deren 
Zweck nicht auf einen wirtschaflichen Geschäfsbetrieb gerich
tet ist (Idealverein), sind die für Vereine geltenden Vorschrifen 
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entsprechend anwendbar. Das hat für Mitglieder solcher Vereine 
zur Folge, dass sie aufgrund ihrer Mitgliedschaf nicht für Ver-
bindlichkeiten des Vereins hafen, da das Vereinsrecht eine solche 
Hafung der Mitglieder nicht vorsieht. 

� Für Vereine, deren Zweck auf einen wirtschaflichen Geschäfsbe-
trieb gerichtet ist und denen keine Rechtspersönlichkeit verliehen 
wurde, sind die Vorschrifen über das Recht der Gesellschaf 
anzuwenden. Das hat zur Folge, dass aus einem Rechtsgeschäf, 
das im Namen eines Vereins ohne Rechtspersönlichkeit einem 
Dritten gegenüber vorgenommen wird, (nur) der Handelnde per-
sönlich hafet; handeln mehrere, hafen sie als Gesamtschuldner. 

Es wird also grundlegend unterschieden, ob ein Verein ohne Rechts-
persönlichkeit auf einen wirtschaflichen Zweck ausgerichtet ist 
(dann wird er entsprechend einer Gesellschaf behandelt) oder ide-
elle Zwecke verfolgt (dann fndet das Vereinsrecht Anwendung). 

» Beispiel: 

� Der Vorstand des nicht eingetragenen Musikvereins beaufragt 
ein Vereinsmitglied, Musikinstrumente zu kaufen. Das Mitglied 
schließt mit dem Musikfachgeschäf einen Kaufvertrag ab. Für 
den Kaufpreisanspruch des Verkäufers hafet nur der Musikver-
ein, nicht das Mitglied. 

� Für eine geplante Informationsveranstaltung eines Spar- und 
Darlehensvereins (wirtschaflicher Verein) beaufragt ein Mitglied 
ein Catering-Unternehmen. In diesem Fall hafet das Mitglied für 
die Verpflichtungen aus dem Cateringvertrag und hat dafür auch 
mit seinem Privatvermögen einzustehen. 

1.3.3 Eingetragener Verein 

Wie oben dargelegt, erwirbt der nicht wirtschafliche Verein seine 
Rechtsfähigkeit durch die Eintragung in das Vereinsregister. Mit der 
Eintragung darf der Verein dann den Zusatz e.V. führen. 
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Die Eintragung des Vereins ins Vereinsregister und damit seine 
Rechtsfähigkeit ist in der Praxis mit einer Reihe von Vorteilen ver-
bunden: 

� Der Verein kann eigenes Vermögen bilden. 

� Das einzelne Mitglied hafet grundsätzlich nicht für Verbind-
lichkeiten des Vereins. Für Schulden des Vereins hafet nur das 
Vereinsvermögen. 

� Fördermittel und Zuschüsse von Kommunen, Verbänden usw. 
werden fast nur noch eingetragenen Vereinen gewährt. 

� Der eingetragene Verein kann in eigenem Namen klagen und 
verklagt werden. 

� Der Geschäfsverkehr mit Banken, Versicherungen und Behörden 
ist wesentlich einfacher. 

� Aus dem Vereinsregister geht hervor, wer die vertretungsberech-
tigten Vereinsvorstände sind und ob Vertretungsbeschränkungen 
bestehen. Das gibt mehr Sicherheit bei Vertragsabschlüssen. 

Ist die Eintragung des Vereins ins Vereinsregister beabsichtigt, so 
muss dies in der Satzung erwähnt werden. 

» Die Satzungsformulierung könnte so lauten: »Der Verein führt 
den Namen … Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden 
und führt nach erfolgter Eintragung den Zusatz e.V.« 

Die Anmeldung des Vereins zum Vereinsregister hat durch den 
Vorstand zu erfolgen. Es ist ausreichend, wenn sie von einem ver-
tretungsberechtigten Vorstandsmitglied beantragt wird (§§  59, 77 
BGB). Zuständig ist das Amtsgericht, in dem sich der Sitz des Ver-
eins befndet. 

Für den Eintragungsantrag sind folgende Unterlagen erforderlich 
(wegen der Einzelheiten vgl. 2.5): 

� das Anmeldungsschreiben, 
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� eine Abschrif der Satzung, aufgrund derer überprüf werden 
kann, dass das Original der Satzung von mindestens sieben Mit-
gliedern unterzeichnet wurde, und 

� eine Abschrif der Unterlagen, aus denen sich die Bestellung des 
Vorstands ergibt. 

1.4 Gemeinnütziger Verein 
Wie andere juristische Personen unterliegen grundsätzlich auch Ver-
eine der Körperschaf-, Gewerbe-, Umsatz- und Grund-, Grunder-
werb-, Erbschaf- und Schenkungsteuerpficht. Für gemeinnützige 
Vereine hat allerdings der Gesetzgeber zahlreiche steuerliche Ver-
günstigungen geschafen, weil diese Vereine für das Gemeinschafs-
leben von großer Bedeutung sind. Deshalb sind mit der Anerken-
nung als gemeinnütziger Verein bei allen wichtigen Steuerarten 
Steuervergünstigungen verbunden. 

Darüber hinaus darf ein gemeinnütziger Verein unter bestimmten 
zusätzlichen Voraussetzungen Zuwendungsbestätigungen (»Spen-
denbescheinigungen«) erteilen, die Spender zum Sonderausgaben-
abzug berechtigen. Zudem werden gemeinnützigen Vereinen teil-
weise auch außerhalb des Steuerrechts Vergünstigungen gewährt. 

1.4.1 Überblick über steuerliche Vergünstigungen 

Für gemeinnützige Vereine besteht eine Reihe von Steuerbefreiun-
gen und steuerlichen Ermäßigungen. 

� Gemeinnützige Vereine sind von der persönlichen Körperschaf-
steuerpficht befreit. Die Steuerbefreiung gilt für die ideellen 
Geschäfe (z.B. Mitgliedsbeiträge), die Vermögensverwaltung 
(z.B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung) und für 
Zweckbetriebe (z.B. kulturelle Veranstaltungen). Einnahmen aus 
wirtschaflichen Geschäfsbetrieben (z.B. Einkünfe aus Vereins-
festen) müssen erst versteuert werden, wenn sie 45.000,– € im 
Jahr überschreiten. 
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